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Massenemail der Fa. NETMAN bezugnehmend Abfallbilanzverordnung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bundesinnung der Kraftfahrzeugtechniker wurde ein eMail der Firma NetMan Network  
Management und IT Services GmbH vom 27. Juli 2010 übermittelt. 
 
Darin wird eine Checkliste angeboten, in der Sie als Kfz-‐Betrieb überprüfen können ob Sie die 
gesetzlichen Anforderungen, in Hinsicht auf die elektronische Aufzeichnungen und Meldungen 
gem. Abfallbilanzverordnung, erfüllen. 
 
Nach unseren Recherchen dürfte dieses eMail an alle registrierten Betriebe der Plattform 
www.altauto.at ergangen sein. 
 
Um Verunsicherungen vorzubeugen dürfen wir Sie wie folgt informieren: 
 

 Grundsätzlich sind Kfz-‐Betriebe im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes und der damit 
verbundenen Abfallbilanzverordnung keine Abfallsammler und verwerter.  

 
 Bezugnehmend der Meldung für Altfahrzeuge kommen Kfz-‐Betriebe durch die Meldung 

bei www.altauto.at der gesetzlichen Meldepflicht nach und zusätzliche Aufzeichnun-‐
gen sind nicht notwendig. 

 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information geholfen zu haben. 
 
 

Freundliche Grüße 
 
 
 
 
 
 
KommR KR Friedrich Nagl DI Christian Atzmüller 
Bundesinnungsmeister Bundesinnungsgeschäftsführer  
 

Wien, 17. August 2010 
 


